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Stuttgart, 27. November 2008

Öffentliche Versammlung am 6. Dezember 2008 in Stuttgart 

Ihre Versammlungsanzeige vom 31. Oktober 2008 , Besprechung am 24. November 
2008

Sehr geehrter Herr xxxxxxxx, 
sehr geehrter Herr xxxxxxxxxxx,

für Ihre Teilnahme an der Besprechung am 24. November 2008 danken wir Ihnen. 

Wie im Gespräch bereits erwähnt, haben wir Ihren Vorschlag auch nochmals intern be-
sprochen sowie entsprechende Stellungnahmen eingeholt. Dennoch können wir unserer-
seits leider zu keinem anderen als dem im Gespräch bereits genannten Ergebnis kom-
men. 

Der Bereich in der Eberhardstraße zwischen Marienstraße und Torstraße kann für Ihre 
Versammlung nicht als Ort für die Abschlusskundgebung zugelassen werden. Mit der er-
warteten Teilnehmerzahl von mindestens 3.000 Personen ist der von Ihnen angegebene 
Kundgebungsort flächenmäßig keineswegs ausreichend. Grund hierfür sind die dortigen 
baulichen Gegebenheiten mit Blumenrabatten, Bus- und U-Bahnhaltestellen und Fahrrad-
ständern.  Zu den erwarteten  Teilnehmern kommt darüber  hinaus noch ein stündliches 
Fußgängeraufkommen von etwa 1.500 Personen hinzu. Im Gedränge oder im Fall einer 
Panik bergen die baulichen Gegebenheiten nach polizeilicher Einschätzung ein nicht ver-
tretbares Gefahrenpotenzial. Durch die beidseitige Bebauung wird eine mögliche Entfluch-
tung der Versammlungsteilnehmer erheblich erschwert. Zudem findet aufgrund des Weih-
nachtsmarkts der Wochenmarkt samstags in der Oberen Königstraße statt und im Zuge 
des Abbaus müssen die Fahrzeuge über die Querspange abfahren. Der einzige Fluchtweg 
ist dann die lange Treppe am Hirschbuckel, die jedoch durch ihre Beschaffenheit ein er-
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hebliches Risiko im Falle einer Panik darstellt und somit als Fluchtweg nicht in Betracht 
gezogen werden kann.
Darüber hinaus ist der Bereich zwischen Torstraße und Rotebühlplatz Teil des Rettungs-
wegeplans für die Innenstadt. Gerade in der Zeit des Weihnachtsmarktes kann der Innen-
stadtbereich und auch der Weihnachtsmarkt einzig über diese Querspange angefahren 
werden.  Eine  Kundgebung  mit  einer  derart  großen  Teilnehmerzahl  verhindert  jegliche 
Fahrbeziehung der  Einsatzfahrzeuge dorthin.  Aus  brandschutzrechtlicher  und rettungs-
technischer Sicht kann einer statischen Kundgebung in diesem Bereich insbesondere in 
der Vorweihnachtszeit nicht zugestimmt werden, zumal sich zusätzlich etwa 200.000 Be-
sucher innerhalb des City-Rings aufhalten. Darüber hinaus befahren aufgrund des Weih-
nachtsmarkts zusätzlich ca. 300 Busse den City-Ring. 

Ein Aufzug über die Eberhardstraße wäre möglich, da es hierbei nur zu einer vorüberge-
henden Unterbrechung der Rettungswege und Beeinträchtigung des Verkehrs kommt. Der 
Aufzug kann dann weiter  bis  zum Wilhelmsplatz  gehen,  wo die Abschlusskundgebung 
ohne Beeinträchtigungen stattfinden kann. 

Die Gesamtdurchführung Ihrer Versammlung wird aufgrund der massiven Belegung der In-
nenstadt in der Weihnachtszeit als kritisch angesehen. Unter Abwägung aller Gefahren-
momente sind das Amt für öffentliche Ordnung und das Polizeipräsidium Stuttgart der Auf-
fassung,  dass  die  Einschränkungen hinsichtlich  bei  der  Festlegung des Ortes  der  Ab-
schlusskundgebung geboten und verhältnismäßig sind und Sie dadurch nicht unzumutbar 
in Ihrem Recht auf Versammlungsfreiheit eingeschränkt werden.

Bei der Durchführung Ihrer Versammlung auf dem Wilhelmsplatz könnte diese ohne Be-
einträchtigungen sowohl für Sie und Ihre Versammlungsteilnehmer als auch für Dritte von 
statten gehen. Dort ist der Aufbau aller Versammlungsmittel uneingeschränkt möglich. Zu-
dem befindet sich der Wilhelmsplatz lediglich etwa 150 Meter von der von Ihnen beantrag-
ten Versammlungsörtlichkeit entfernt.  Aufgrund der Lage des Wilhelmsplatzes direkt an 
der Bundesstraße ist bei der Durchführung Ihrer Versammlung dort bzw. schon auf dem 
Weg dorthin mit Kreuzung der Bundesstraße eine optimale Öffentlichkeit gewährleistet. 
Zudem sind die vorhandenen Flächen geeignet, um die erwarteten Versammlungsteilneh-
mer gefahrlos aufzunehmen. Auch schon durch Ihren Aufzug über die Theodor-Heuss-
Straße und die Eberhardstraße haben Sie –gerade in der Vorweihnachtszeit- eine enorme 
Öffentlichkeitswirkung. 

Abschließend weisen wir darauf hin, dass für eine frühere kleinere Versammlung als Kund-
gebungsort lediglich der Teil der Eberhardstraße zwischen Tübinger Straße und Marien-
straße angeboten wurde. Dieser Bereich war damals noch nicht durch die Blumenrabatten 
in der Straßenmitte eingeschränkt.  Zudem wurde die Versammlung für den Monat Mai 
ohne weitere Parallel-Veranstaltungen in der Innenstadt angemeldet. 

Bei der Gesamtabwägung Ihrer Versammlungsanmeldung wurde letztlich nur der Ort der 
Abschlusskundgebung eingeschränkt, im Übrigen kann die Versammlung wie angemeldet 
durchgeführt werden. 

Wir bitten um Ihr Verständnis und um rasche Rückäußerung hierzu, da in Kürze ein rechts-
mittelfähiger Bescheid erstellt werden muss. 

Mit freundlichen Grüßen
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